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Kleine Anfrage 641 
 
des Abgeordneten Rainer Deppe   CDU 
 
 
Gefährliche Rauschmittel in sogenannten „Legal Highs“ 
 
 
Bei den sogenannten „Legal Highs“ handelt es sich um kleine Päckchen, die als Räucher-
werk, Kräutermischung oder Pflanzendünger angeboten werden. Tatsächlich beinhalten die-
se Produkte aber gefährliche Rauschmittel. Diese werden von vielen Jugendlichen ge-
schluckt, geschnieft oder geraucht. 
 
In einigen dieser Produkte wurden synthetische Cannabinoide festgestellt, die bisher wenig 
erforscht sind und damit unkalkulierbare Wirkungen haben. Dem Bundeskriminalamt sind 
Fälle bekannt, bei denen es nach Konsum zu lebensgefährlichen Vergiftungen kam. 
 
Aufgrund fehlender Kennzeichnung über die genaue Zusammensetzung des Produktes und 
Änderung der Wirkstoffe bei gleichbleibenden Namen, ist es schwer nachzuvollziehen, wel-
che Wirkstoffe welche Wirkung hervorrufen. 
 
Cannabinoide unterliegen nicht dem Betäubungsmittelgesetz, jedoch dem Arzneimittelge-
setz. Der Handel ist strafbar. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Ist der Landesregierung das dargestellte Problem bekannt? 
 
2. Hält die Landesregierung Cannabinoide für gesundheitsschädlich? 
 
3. Wie hoch ist die Anzahl der bekannten Fälle in NRW, in denen es nach dem Konsum 

von „Legal High“- Produkten zu Vergiftungen gekommen ist? 
 
4. Wie ist die Öffentlichkeit in NRW durch die Landesregierung gewarnt worden? 
 
5. Was gedenkt die Landesregierung in Bezug auf das Thema Cannabinoide zu unter-

nehmen? 
 
Rainer Deppe 


